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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.1953

Norm

ABGB §430 B1

ABGB §1098

Rechtssatz

Haben zwei Personen unabhängig voneinander Mietverträge mit dem Hauseigentümer über denselben

Bestandgegenstand geschlossen, so ist es rechtlich möglich, daß der eine Hauptmieter mit dem anderen einen

Untermietvertrag über einen Teil der Wohnung abschließt, da dann das Mietverhältnis auf den Hauptmietrechten der

anderen basiert. Ihm steht dann gegen den Hauseigentümer ein Recht auf Benützung der ganzen Wohnung als

Hauptmieter und zugleich ein vom Hauptmietrechte des anderen abgeleitetes Recht auf den untergemieteten Teil der

Wohnung zu.
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